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Bürgerinnen und Bürger, die beim Lesen 
der kleinen Schrift Mühe bekunden, 
können in der Gemeindeverwaltung ein 
Exemplar in Format A4 (also doppelt so 
gross) beziehen. 
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Traktandum 1 Genehmigung des Budgets 2026; 

 Festsetzung der Steueranlage, des An-
satzes für die Liegenschaftssteuer sowie 
der Hundetaxe 

Vorbericht 
Das Budget 2026 schliesst bei einem Aufwand von CHF 8'355’800 und ei-
nem Ertrag von CHF 8'320’100 mit einem Aufwandüberschuss von  
CHF 35’700 im Gesamthaushalt ab.  
 
Im allgemeinen Haushalt (nur steuerfinanziert) resultiert ein Aufwandüber-
schuss von CHF 76’200. Das Vorjahresbudget sieht einen Aufwandüber-
schuss von CHF 22'800 vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bestand Bilanzüberschuss per 31.12.2024: CHF 3'012'245.62 
Bestand Finanzpolitische Reserve per 31.12.2024: CHF 1'926'520.74 
 
Die Finanzpolitische Reserven werden per 01.01.2026 zu Gunsten des Bi-
lanzüberschusses aufgelöst. Beide Konti sind Bestandteil des Eigenkapi-
tals in der Bilanz, dieser Buchungsvorgang hat keinen Einfluss auf das 
Rechnungsergebnis. 
 
Die Steueranlage bleibt unverändert bei 1.74 Steuereinheiten. 

 

 

  

 

 

 

Gesamthaushalt 

CHF - 35’700 

Elektrizität 

CHF 0 

Abfall 

CHF – 3’500 

Spezialfinanzierungen 

CHF 40’500 

Abwasserentsorgung 

CHF 5’800 

Wasserversorgung 

CHF 38’200 

Allgemeiner Haushalt 

CHF – 76’200 
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Ergebnisse Budget 2026 
 

Allgemeiner Haushalt Aufwandüberschuss CHF - 76’200 

Spezialfinanzierung Wasser Ertragsüberschuss CHF 38’200 

Spezialfinanzierung Abwasser Ertragsüberschuss CHF 5’800 

Spezialfinanzierung Abfall Aufwandüberschuss CHF - 3’500 

Spezialfinanzierung Elektrizität Ausgeglichen CHF 0 

Gesamtinvestitionsvolumen Nettoinvestitionen CHF 5'244’000 

davon steuerfinanzierte Investitionen Nettoinvestitionen CHF 2'693’000 

Total Lastenverteiler 
Zahlungen an den 
Kanton 

CHF 2'569’100 

Finanzausgleich 
Zahlungen vom Kan-
ton 

CHF 645’500 

 
Erläuterungen 
Das vorliegende Budget 2026 ist mit der Steueranlage von 1.74 Einheiten 
(unverändert) berechnet worden. Der Gesamtumsatz ist gegenüber dem 
Budget 2025 um CHF 5’900 auf CHF 8'355’800 gestiegen. 
 

Erfolgsrechnung 

Personalaufwand 

Der gesamte Personalaufwand beträgt CHF 1'350’200. Gegenüber dem 
Budget 2025 bedeutet dies einen Mehraufwand von CHF 104’900. Im Be-
trag enthalten sind unter anderem sämtliche Sozialabgaben, die Entschä-
digungen für Behörden und Kommissionen, Sitzungsgelder oder die Löhne 
für alle Angestellten. 

Sachaufwand 

Der Sach- und Betriebsaufwand beträgt insgesamt CHF 2'780’200. Ge-
genüber dem Budget 2025 ist dies ein Minderaufwand von CHF 352’300. 
Der Abfall ist auf den billigeren Stromeinkauf (8711.3120.01) zurückzufüh-
ren, welcher im Vorjahr noch immer relativ teuer war. 
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Abschreibungen 

 
Die Abschreibungen nehmen im Jahr 2026 aufgrund der geplanten Investi-
tionen von CHF 5'244’000 weiter zu. 
 

Entschädigungen an den Kanton 

Die Entschädigungen an den Kanton beinhalten die Beiträge an die Las-
tenverteiler Lehrerbesoldungen, Sozialhilfe, neue Aufgabenteilung, Ergän-
zungsleistungen, Familienzulagen und Öffentlicher Verkehr. Der Totalbe-
trag für das Budget 2026 beträgt CHF 2'569'100. 

Steuerertrag 

Bei den natürlichen Personen werden die Erträge deutlich höher als im 
Budget 2025 budgetiert. Es wird mit Einnahmen von CHF 3'043’000 ge-
rechnet. 
 
Bei den juristischen Personen werden in den nächsten Jahren keine hohen 
Erträge erwartet. 
Es wurden lediglich Steuereinnahmen von CHF 64’300 budgetiert. 

Finanz- und Lastenausgleich 

Die Darstellung beinhaltet sämtliche Lastenverteiler und Finanzaus-
gleichsbeträge der letzten Jahre. Der Finanz- und Lastenausgleich ist sehr 
komplex und von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von der 
Entwicklung der Bernischen Gemeinden als Ganzes. Die Planwerte des 
Finanz- und Lastenausgleichs sind auf die kantonale Finanzplanungshilfe 
abgestimmt. 

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 

204’300 178'000 121'900 131'276 137'179 
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Die Tabelle zeigt unter anderem auf, dass der gesamte Lastenverteiler 
(CHF 2'569’100 = Zahlungen an den Kanton) 30.75 % der Gesamtausga-
ben ausmacht (Vorjahr 29.96 %). Allein auf den Steuerhaushalt gerechnet 
sind es sogar 44.86%. 
 
Im Gegenzug erhalten wir Ausgleichszahlungen in der Höhe von  
CHF 645’500 oder 7.76 % vom Gesamtertrag (Vorjahr 6.99 %). 
 

Spezialfinanzierungen 

Die Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt Wasser erfolgt für das 
Budgetjahr 2026 zu 100 %, die Einlage in die Spezialfinanzierung Werter-
halt Abwasser zu 60% (analog Vorjahre). 

Finanz- und Lastenausgleich 
 

Budget Rechnung 

2026 2025 2024 2023 

Zahlungen an den Kanton      

Lehrergehälter 916’000 845’000 875’130 783'337 

Sozialhilfe 876’000 834’800 812’064 770’672 

Ergänzungsleistungen 338’700 372’800 343’807 337’126 

Familienzulagen 7’300 7’500 5’097 5’991 

Öffentlicher Verkehr 163’100 168’500 151’253 156’560 

Neue Aufgabenteilung 268’000 270’300 270’994 272’719 

Total Lastenverteiler 2'569’100 2'498’900 2'458’345 2'326’405 

     

Ausgleichszahlungen vom Kanton     

Disparitätenabbau 439’600 416’000 432’689 457’974 

Mindestausstattung 141’600 105’200 150’847 204’701 

Geografisch-topografische Lasten 38’700 37’000 38’023 31’985 

Soziodemografische Lasten 25’600 25’000 25’387 24’335 

Total Finanzausgleich 645’500 583’200 646’946 718’995 
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Investitionen 2026 
 

Geplant sind Investitionen von netto CHF 5'244’000. Der entsprechende 
Abschreibungsbedarf ist in den jeweiligen Funktionen als Aufwand budge-
tiert. 
 

 
 

Projekte Steuerhaushalt „steuerfinanziert“ Brutto Beiträge Netto 

Baumgartenstrasse, Anteil Strasse 223’000 0.00 223’000 

Gibelstrasse, Anteil Strasse 415’000 0.00 415’000 

Projekt Schule+ 2'000’000 0.00 2'000’000 

Sportplatzbeleuchtung 55’000  55’000 

Total Investitionen Steuerhaushalt 2'693’000 0.00 2'693’000 

Projekte der Spezialfinanzierungen (SF) 
„die Abschreibungen werden der jeweiligen SF belastet“ 

Brutto Beiträge Netto 

Baumgartenstrasse, Anteil Wasser 360’000 0.00 360’000 

Baumgartenstrasse, Anteil Strom 50’000 0.00 50’000 

Sanierung Gibelstrasse, Anteil Wasser 90’000 0.00 90’000 

Sanierung Gibelstrasse, Anteil Strom 181’000 0.00 181’000 

Projekt WUROME (Zusammenschluss WUL), Wasser 1'400’000 0.00 1'400’000 

Smart-Metering (Stromzähler) 300’000 0.00 300’000 

Trafostation Linde 170’000  170’000 

Total Investitionen Spezialfinanzierungen 2'551’000 0.00 2'551’000 

Total Investitionen Gesamthaushalt 5'244’000 0.00 5'244’000 
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Ergebnis 

Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde 

Erfolgsrechnung 

Betrieblicher Aufwand CHF 8'284’000 
Betrieblicher Ertrag CHF 8'153’900 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF - 130’100 
 
Finanzaufwand CHF 71’800 
Finanzertrag CHF 166’200 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 94’400 
 
Operatives Ergebnis CHF - 35’700 
 
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 0 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 0 
Ausserordentliche Ergebnis CHF 0 
 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF - 35’700 

 

Investitionsrechnung 

Investitionsausgaben CHF 5'244’000 
Investitionseinnahmen CHF 0 
Ergebnis Investitionsrechnung CHF - 5'244’000 

Finanzierungsergebnis 

Selbstfinanzierung: 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 90 CHF - 40’500 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + CHF 204’300 
Einlagen Spezialfinanzierungen 35 + CHF 256’500 
Entnahmen Spezialfinanzierungen 45 - CHF - 17’500 
WB Darlehen VV 364 + CHF 0 
WB Beteiligungen VV 365 + CHF 0 
Abschreibungen Investitionsbeiträge 366 + CHF 0 
Zusätzliche Abschreibungen 383 + CHF 0 
Einlagen in das Eigenkapital 389 + CHF 0 
Entnahmen aus dem Eigenkapital 489 - CHF 0 

Selbstfinanzierung  CHF 402’800 
 
Nettoinvestitionen: 
Ergebnis Investitionsrechnung  CHF - 5'244’000 
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Finanzierungsergebnis CHF - 4'841’200 
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) 

Ergebnis Allgemeiner Haushalt 

Betrieblicher Aufwand CHF 5'699’100 
Betrieblicher Ertrag CHF 5'593’300 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF - 105’800 
 
Finanzaufwand CHF 71’800 
Finanzertrag CHF 101’400 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 29’600 
 
Operatives Ergebnis CHF - 76’200 
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 0 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 0 
Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 
  

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF - 76’200 

Das Budget für den allgemeinen Steuerhaushalt rechnet mit einem Auf-
wandüberschuss von CHF 76’200. Die Berechnung der Steuereinnahmen 
erfolgte mit der unveränderten Steueranlage von 1.74 Einheiten. 
Ein Steueranlagezehntel entspricht CHF 164’000. 

Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser 

Betrieblicher Aufwand CHF 336’400 
Betrieblicher Ertrag CHF 349’600 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF 13’200 
 
Finanzaufwand CHF 0 
Finanzertrag CHF 25’000 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 25’000 
 
Operatives Ergebnis CHF 38’200 
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 0 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 0 
Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 
 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 38’200 
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Die Spezialfinanzierung Wasser rechnet mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 38’200. Der Bestand der SF Rechnungsausgleich beträgt per 
31.12.2024 CHF 550'208.45. 

Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser 

Betrieblicher Aufwand CHF 358’200 
Betrieblicher Ertrag CHF 336’000 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF - 22’200 
 
Finanzaufwand CHF 0 
Finanzertrag CHF 28'000 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 28’000 
 
Operatives Ergebnis CHF 5’800 
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 0 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 0 
Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 
 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 5’800 

Die Spezialfinanzierung Abwasser rechnet mit einem Ertragsüberschuss 
von CHF 5’800.  
Der Bestand der SF Rechnungsausgleich beträgt per 31.12.2024  
CHF 36'309.70. 

Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall 

Betrieblicher Aufwand CHF 152’300 
Betrieblicher Ertrag CHF 147’000 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF - 5’300 
 
Finanzaufwand CHF 0 
Finanzertrag CHF 1’800 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 1’800 
 
Operatives Ergebnis CHF - 3’500 
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 0 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 0 
Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 
 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF - 3’500 
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Die Spezialfinanzierung Abfall rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 3’500. Der Aufwandüberschuss kann durch die Entnahme aus der SF 
Rechnungsausgleich gedeckt werden. Der Bestand der SF Rechnungs-
ausgleich beträgt per 31.12.2024: CHF 149'612.36.  

Ergebnis Spezialfinanzierung Elektrizität 

Betrieblicher Aufwand CHF 1'738’000 
Betrieblicher Ertrag CHF 1’728000 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF - 10’000 
Finanzaufwand CHF 0 
Finanzertrag CHF 10’000 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 10’000 
 
Operatives Ergebnis CHF 0 
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 0 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 0 
Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 
 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 0 

 

Die Spezialfinanzierung Elektrizität rechnet mit einem ausgeglichenen Er-

gebnis, da der gesamte Ertragsüberschuss von CHF 243’900 an den Steu-

erhaushalt abgeliefert werden soll.  

Der Bestand der SF Rechnungsausgleich beträgt per 31.12.2024  

CHF 783'739.54.  

 

Der Strompreis sinkt deutlich, nachdem er in den letzten Jahren sehr hoch 

war. Das erwartete Rechnungsergebnis bleibt ähnlich wie in den Vorjahren, 

der Umsatz ist jedoch tiefer. 
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Erfolgsrechnung 

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung  
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Antrag des Gemeinderates 

1. Die Steueranlage sei unverändert auf 1.74 Einheiten zu belassen 
 

2. Die Liegenschaftssteuer sei auf 1.5 Promille des amtlichen Wertes zu 
belassen 

 

3. Die Hundetaxe sei auf CHF 60.00 zu belassen. 
 

4. Das Budget 2026, welches einen Aufwandüberschuss im Gesamthaus-
halt von CHF 35’700 vorsieht (Aufwandüberschuss von CHF 76’200 im 
allgemeinen Haushalt), sei zu genehmigen. 

 
 
 
 

Traktandum 2 Elektrizitätsversorgung:  

Bäumligen – Widen, Bewilligung eines 
Kredites von Fr. 290'000.00 für die Ver-
kabelung der  Elektrizitätsversorgung 
und die  Sanierung der Zufahrtsstrasse 
zu den Liegenschaften Widen 19 und 21 

 

 
 



14  

 
Das Projekt umfasst  

• die Verkabelung im bestehenden Rohrblock ab Dorfstrasse (Standort 

heutiger Stangentrafo Bäumligen) bis zum Feuerweiher Widen 

• Demontage der Freileitung im gleichen Bereich 

• Tiefbauarbeiten und Erdverkabelung ab Feuerweiher Widen zu den 

Liegenschaften Widen 21, 20, 20a, 19, 19d, 17, 16c und 16d inkl. 

neue Hausanschlüsse 

• Demontage der Freileitung im gleichen Bereich 

• Ingenieurarbeiten / Bauleitung 
 

Elektrizitätsversorgung: 
Baukosten gemäss Kostenschätzung IBL inkl. MwSt. Fr. 197'000.00 
 

Sanierung der Zufahrtsstrasse (Gemeindestrasse) zu 
en Liegenschaften Flückiger und Leibundgut 
(Kofferung und Belag) Kostenschätzung : Fr. 69'000.00 
 

Ingenieurleistungen   Fr. 5'000.00 
 

Unvorhergesehenes, Rundung  Fr. 19'000.00 
   Kreditantrag Fr. 290'000.00 
 

Sobald das Projekt bewilligt ist, wird die Voranfrage für eine Subventionie-

rung der Sanierung der Zufahrtsstrasse erarbeitet und beim Kanton einge-

reicht. 

 
Jährliche Abschreibungen:   
 

- Elektrizitätsversorgung  
  auf 40 Jahre, 2,5 % von Fr. 209'000.00  Fr. 5’225.00 

- Strassenbau  
  auf 40 Jahre, 2.5 % von Fr.   81'000.00 Fr. 2’025.00 
 
 
Antrag des Gemeinderates 

Das Projekt sei zu genehmigen und der erforderliche Kredit von  
Fr. 290'000.00 sei zu bewilligen. 
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Traktandum 3 Elektrizitätsversorgung: 

Genehmigung des neuen Betriebsfüh-
rungsvertrages mit der IB Langenthal AG 

 
Die Gemeindeversammlung vom 03.06.2013 hatte beschlossen, die Be-
triebsführung für die Elektrizitätsversorgung von der Firma Onyx per 
01.01.2014 an die IB Langenthal AG zu übertragen. Dabei wurde der Ge-
meinderat ermächtigt, mit der IB Langenthal AG den erforderlichen Zu-
sammenarbeitsvertrag abzuschliessen. 
 
Im nun neuen Vertragswerk sollen die Leistungen umfassender und trans-
parenter als bisher abgebildet werden. Im bisherigen Vertrag waren einzel-
ne Positionen nicht vollständig ausgewiesen oder wurden separat verrech-
net. Seit dem Jahr 2014 sind für die Betriebsführung doch etliche neue 
Aufgaben dazugekommen (siehe nachfolgend unter «Die wichtigsten Trei-
ber der Entwicklung»).  
Mit den letzten Volksabstimmungsentscheiden zur Energiegesetzgebung 
ist das Ganze noch einmal deutlich komplizierter geworden. 
 
Mit dem neuen Vertrag schaffen wir eine konsistente, verursachergerechte 
und nachvollziehbare Abbildung aller Leistungen – klar gegliedert und 
transparent kalkuliert. Damit wird nicht nur die Vergleichbarkeit verbessert, 
sondern auch die Planbarkeit für alle Beteiligten erhöht. 
 
Im Jahr 2024 haben wir für die Betriebsführung der Elektrizitätsversorgung 
rund Fr. 130'000.00 aufgewendet. Darin enthalten waren die vereinbarten 
Pauschalabgeltungen und die Verrechnung zahlreicher Arbeiten nach Auf-
wand. Seit 2014 wurden die Stundenansätze der Teuerung angepasst, die 
damals vereinbarten Pauschalabgeltungen blieben bis heute unverändert. 
Zusätzliche, seit 2014 neu angefallen Aufgaben, wurden separat in 
Rechnung gestellt. 
 
Das neue Vertragskonstrukt sieht jährliche Kosten von rund Fr. 134'000.00 
vor, aufgegliedert in Jahrespauschalen und Abgeltungen nach Aufwand: 
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(Die dargestellten Abgeltungen nach Aufwand beruhen auf Durchschnitts- 
und Erwahrungswerten der letzten Jahre.) 
 
Die wichtigsten Treiber der Entwicklung sind: 
 

• Die gestiegenen und schnell ändernden regulatorischen Anforderungen 
machen eine Anpassung des bestehenden Vertrags notwendig, um ge-
setzeskonform zu bleiben (z.B. Grundversorgung, Netztarife, Netzver-
stärkungen, Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV), Lokale 
Elektrizitätsgemeinschaften (LEG), Energieeffizienz, 
HKN/Stromkennzeichnung, Informationspflicht, Reporting, Cybersecuri-
ty/Datenschutz, etc.). 

 

• Zubau PV-Anlagen, Wärmepumpen und Elektromobilität (Der enorme 
Zubau von PV-Anlagen sowie die Elektrifizierung der Wärme und Mobi-
lität stellen die Elektrizitätsversorger vor grosse Herausforderungen in 
Bezug auf das Anschlusswesen und den Netzausbau.) 

 

• Erweiterter Leistungsumfang (z. B. Netzstrategie, Energieberatung, 
Smart Metering, Vertragsmanagement, OSTRAL). 

 

• Systeme und Kostenkalkulation (Der heutige Vertrag berücksichtigt 
nicht alle erforderlichen Systeme und Entwicklungen und relevanten 
Kosten, wie beispielsweise für das Verrechnungssystem, Smart-Meter-
System und den Regulierungsprozess. 

 

• Die pauschal abgegoltenen Leistungen des aktuellen Vertrages sind für 
die IB Langenthal AG nicht mehr kostendeckend. 

 

 
Das Vertragswerk beinhaltet: 
 

• Geschäfts- und Betriebsführungsvertrag 

• Anhang 1 – Leistungsbeschrieb 
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• Anhang 2 – Vertragsrelevante Eckwerte 

• Anhang 3 – Organisation 
mit Beilage 1 Pikett und Störungsbehebung 

 

• Anhang 4 – Systemlandschaft (Verzeichnis EDV-Programme) 
mit Beilage 1 Lizenz- und Systemkosten 

 

• Anhang 5 – Preise 
 
Das neue Vertragsmodell spiegelt die tatsächlichen Gegebenheiten besser 
wider und bietet eine faire, zukunftsfähige Basis für die weitere erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 
 
Wegen der im Vertragswerk genannten Vertraulichkeit können die 
Dokumente weder auf der Homepage aufgeschaltet noch in Kopie ab-
gegeben werden. Die Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung ist 
jedoch möglich. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den neuen Betriebsführungs-
vertrag ab 01.01.2026 mit den zugehörigen Anhängen und Beilagen zu ge-
nehmigen und den Gemeinderat mit dem Abschluss zu beauftragen. 
 
 
 
 

Traktandum 4 Gebührentarif für die Feuerungskontrolle 

vom 01.12.2014; Aufhebung 
 
Mit Schreiben vom 28.05.2024 orientierte das Amt für Umwelt und Energie 
(AUE), Immissionsschutz, darüber, dass Kontrollen, Messungen und Beur-
teilungen (Öl- und Gasheizungen) und Sanierungsverfahren ab 01.08.2025 
vom Kanton durchgeführt werden. 
 

Somit wurde der Zusammenarbeitsvertrag mit dem Feuerungskontrolleur 
Lanz Peter, Langenthal, per 30.06.2025 gekündigt und der Gebührentarif 
für die Feuerungskontrollen in der Gemeinde Melchnau vom 01.12.2014 
(mit Änderung per 01.07.2018) kann ersatzlos per sofort aufgehoben wer-
den. 



18  

 
Antrag des Gemeinderates 

Der Gebührentarif für die Feuerungskontrollen in der Gemeinde Melchnau 
vom 01.12.2014 (mit Änderung per 01.07.2018) wird ersatzlos per Datum 
Versammlungsbeschluss aufgehoben. 
 
 
 

Traktandum 5 Orientierungen und Verschiedenes 

 
 
 
Der Gemeinderat hofft auf einen regen Versammlungsbesuch. 
 


